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VERFASSUNG DOMINIERT HAUSHALT

Besoldung im Wandel
Heinfried Keithahn

Viele werden in dieser Zeitung Informa-
tionen zum Landesdelegiertentag vom 

19. und 20. Mai erwarten. Doch das wird aus 
technischen Gründen erst in der Juli-Ausga-
be möglich sein. Wir können hier nicht auf 
das Ergebnis der Wahlen, die Diskussion der 
Anträge und damit die neue Ausrichtung der 
GdP Bremen eingehen. Dafür bietet sich jetzt 
die Gelegenheit, auf die Neuordnung der Be-
soldung und damit auch der Versorgung zu 
blicken. Hier ist einiges in Bewegung gera-
ten und die Materie ist wirklich nicht einfach. 
Nicht nur die Übernahme des Tarifergebnis-
ses steht an, sondern auch eine Sicherung der 
Mindestalimentation und die Umsetzung der 
amtsangemessenen Alimentation. Und am 
Ende müssen auch noch die Auswirkungen 
der Entlastungspakete des Bundeskabinetts 
berücksichtigt werden. Zulagen und Prämien 
sind wichtig, aber heute bleiben sie außen vor. 

Grundsätzlich

Der Grundsatz ist einfach: Beamte und ihre 
Familien müssen lebenslang angemessen 
alimentiert werden. Es muss ihnen nach 
Dienstrang, der mit dem Amt verbundenen 
Verantwortung und nach der Bedeutung des 
Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit 
ein angemessener Lebensunterhalt gewährt 
werden. Dabei ist die Entwicklung der all-
gemeinen wirtschaftlichen und finanziel-
len Verhältnisse und des allgemeinen Le-
bensstandards zu berücksichtigen. So sagt 
es das Bundesverfassungsgericht und wei-
ter: Die Alimentation ist kein Geld im Sin-
ne einer Entlohnung für konkrete Dienste. 
Sie darf auch nicht in andere Leistungen wie 
zum Beispiel Leistungslohn, Fürsorgehilfen 
oder Sozialversicherungsleistungen über-
geleitet werden. Das bedeutet formal auch, 
dass Versorgungs- und Besoldungsansprü-
che in einem Gesetz zu regeln sind. Es ist un-
strittig, dass das gegenwärtige Besoldungs- 
und Versorgungsrecht diese Forderungen 
nicht mehr in vollem Umfang erfüllt.

Zeit- und wirkungsgleiche 
Übernahme des 
Tarifergebnisses von 2021

Hierauf sind wir in der DP schon mehrfach 
eingegangen. Bremen hat die zeit- und wir-
kungsgleiche Übernahme der Tarifrunde 
TV-L für die Beschäftigten der Länder zuge-
sagt. Damit steigen nicht nur die Anwärter-
bezüge um einen Festbetrag, sondern zum 
1. Dezember 2022 auch die Besoldungs- und 
Versorgungsbezüge um 2,8 Prozent. Wer die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllte, 
erhielt die Coronasonderzahlung in Höhe 
von 1.300 Euro. Nach Darstellung des Sena-
tors für Finanzen ist diese Prämie keine Be-
soldung, sondern ein Belastungsausgleich 
für Beschäftigte und kann daher nicht an 
Versorgungsempfänger gezahlt werden. 
Darüber sollte man kurz nachdenken und 
vielleicht noch einmal den Grundsatz lesen. 

Sicherung der 
Mindestalimentation

Auch die Besoldungsanpassung 2022 wird 
nichts daran ändern, dass die Besoldung 
und damit auch die Versorgung in Bremen 
nicht mehr den verfassungsrechtlichen 
Grundforderungen entspricht. 

Es gilt der Verfassungsgrundsatz, dass 
die Eingangsbesoldung in der untersten Be-
soldungsgruppe für eine vierköpfige Familie 
mindestens 115 Prozent der Grundsicherung 
nach dem Sozialgesetzbuch betragen muss. 
In Bremen ist die unterste Besoldungsgrup-
pe die 3. Ihr sind aber keine Ämter zugeord-
net, sodass in der Berechnung die Besol-
dungsgruppe 4 zur Anwendung kommt. 

Es war bisher relativ leicht zu berechnen, 
ob diese 115 Prozent eingehalten werden. 
Der Senator für Finanzen hat bei der Besol-
dungsanpassung 2019 ein nachvollziehba-
res Modell genutzt. Auf dieser Grundlage ha-
ben wir im Januar 2022 nachgerechnet und 
festgestellt, dass der Abstand zum Existenz-
minimum nur noch 10,8 Prozent beträgt. 

Dieses Problem hat auch der Senator für 
Finanzen erkannt und möchte den Mindest-
abstand zur Grundsicherung hauptsächlich 
über eine Anhebung des kinderbezogenen 
Anteils im Familienzuschlag wiederherstel-
len. Das ist theoretisch möglich, weil hier 
für die Berechnungen immer eine vierköp-
fige Familie zugrunde gelegt wird. Doch 
von dieser angedachten Regelung profitie-
ren nur Beamte, die einen Anspruch auf Kin-
dergeld haben. Alle anderen gehen leer aus, 
und es ist völlig offen, ob dann die familien-
neutralen Besoldungsanteile allein den Vor-
gaben der Verfassung entsprechen.

Neben Bremen müssen auch andere Län-
der die Besoldungsstruktur anpassen. So 
hat Schleswig-Holstein bereits am 24. März 
ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. 
Neben der Übernahme des Tarifergebnis-
ses wurde zusätzlich beispielsweise

•  die Streichung der in Schleswig-Holstein 
untersten Besoldungsgruppe A 5,

•  eine Erhöhung der Besoldung und Versor-
gung zum 1. Juni 2022 um 0,6 Prozent,

•  die Dynamisierung aller bisher statischen 
Zulagen,

•  die Erhöhung des Familienzuschlages für 
jedes Kind um 40 Euro,

•  die Anhebung der Beihilfe für kinderrei-
che Familien und 

•  die Streichung der Selbstbehalte in der 
Beihilfe für die Besoldungsgruppen bis 
einschließlich A 9 zum 1. Januar 2022

verabschiedet. 

Ob dieses Paket für eine amtsangemes-
sene Besoldung reicht, bleibt offen. Zu-
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mindest sind gleich zwei Aspekte nicht 
berücksichtigt. Das sind zuerst die vom 
Koalitionsausschuss vorgelegten und teil
weise schon beschlossenen Entlastungs
pakete und dann die höchstrichterliche 
Rechtsprechung zum Kinderanteil im Fa
milienzuschlag. Kommen wir zunächst zu 
den Entlastungspaketen.

Wie formuliert es der Koalitionsaus
schuss der Bundesregierung so schön: 
„Die drastisch gestiegenen Energiekos
ten sorgen nicht nur bei Arbeitnehmer:in
nen mit besonders niedrigen Einkommen, 
sondern bis hin zu mittleren Einkommens
gruppen für echte Härten, die wir abfe
dern wollen.“ An dieser Stelle sind nur 
die Maßnahmen wichtig, die zur Anhe
bung der Grundsicherung nach dem SGB 
führen, also

•  die Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro 
an erwachsene Beziehende von existenz
sichernden Leistungen,

•  der dauerhafte Sofortzuschlag für von Ar
mut betroffene Kinder in Höhe von 20 Euro 
je Monat ab 1. Juli 2022,

•  der einmalige Familienzuschuss von 100 
Euro pro Kind und

•  der Heizkostenzuschuss für Empfänge
rinnen und Empfänger von Wohngeld in 
Höhe von 135 Euro (Wohngeldhaushalte 
mit zwei Personen 175 Euro sowie pro wei
terem Familienmitglied 35 Euro).

Dann ist da noch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung zum Familienzuschlag für 
das dritte und jedes weitere Kind. Das geht 
über die pauschale Anhebung des Kinder
zuschlags für alle Kinder deutlich hinaus. 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit der 
Entscheidung vom 4. Mai 2020 festgelegt, 
dass es Richtern und Beamten nicht zuge
mutet werden darf, für den Unterhalt des 
dritten und der weiteren Kinder auf die fa
milienneutralen Bestandteile ihres Gehalts 
zurückzugreifen. Soweit unsere Mitglieder 

hiervon betroffen waren, haben wir sie be
reits 2020 aufgefordert, schriftlich eine An
hebung des Familienzuschlags zu bean
tragen. Der Senator für Finanzen hat zu
gesichert, diese Anträge zunächst nicht zu 
bescheiden und dann mit der nächsten Be
soldungsanpassung, also zum 1. Dezember 
2022, eine Korrektur und ggf. eine Nachzah
lung gesetzlich zu regeln.

Urteil zur amtsangemessenen 
Besoldung nicht berücksichtigt

Geht auch gar nicht, denn die Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichts steht 
aus. Die gerade dargestellte Änderung der 
Besoldungsstruktur berücksichtigt noch 
nicht das ausstehende Urteil des Bundes
verfassungsgerichts zur amtsangemes
senen Besoldung. Der Präsident des Bun
desverfassungsgerichts, Prof. Dr. Dr. h. c. 
mult. Andreas Voßkuhle, wollte die Ent
scheidung noch vor Ablauf seiner Amts
zeit am 6. Mai 2020 treffen. Dazu kam es 
leider nicht, aber wir hoffen auf ein Ergeb
nis noch in diesem Jahr. Worum geht es da
bei? Einfach gesagt wird mit dem Urteil ge
klärt, ob die Besoldung in bestimmten Jah
ren rechtswidrig hinter der allgemeinen 
Einkommensentwicklung zurückblieb. Bis
herige Entscheidungen waren je nach Bun
desland sehr unterschiedlich.

Auch für Hamburg steht eine ähnliche 
Entscheidung beim Bundesverfassungs
gericht noch aus. Durch die Kürzung des 
Weihnachtsgeldes stiegen in Hamburg vor 
etwa zehn Jahren die Gehälter stärker als 
die Besoldung von Beamt:innen. Hamburg 
wartet das Urteil aber nicht ab, reagiert be
reits jetzt und zahlt eine „Angleichungszu
lage“ für die Jahre 2021 bis 2025. Dafür stellt 
Hamburg 230 Millionen Euro zur Verfügung. 
Doch sollte das Bundesland die Klage ver
lieren, müssen weitere 460 Millionen aus
gezahlt werden.

Und Bremen?

Es wäre an der Zeit, ein modernes Besol
dungsrecht zu schaffen, das unter Berück
sichtigung von demografischem Wandel, 
Fachkräftemangel und Digitalisierung 
eine zu Bund und Ländern sowie zur Wirt
schaft konkurrenzfähige Alimentation si
cherstellt.

Auch wenn dieser große Wurf nicht ge
lingt, geht es jetzt nicht nur um die Über
nahme des Tarifergebnisses, sondern trotz
dem um eine umfassende Überarbeitung 
der bestehenden Besoldungsstruktur. Ta
rifrechtliche Verhandlungen sind im Beam
tenrecht ausgeschlossen. Aber es gibt Be
teiligungsgespräche und die finden aktuell 
statt. Unsere Position haben wir Finanzen 
übergeben:

•  Neben der Übernahme des Tarifergebnis
ses muss eine pauschale Anhebung der 
Besoldung von 2 Prozent erfolgen.

•  Da die Mindestalimentation auch durch 
die Besoldungserhöhung zum 1. Dezember 
nicht mehr zu erreichen ist, fordern wir für 
alle Beamt:innen eine versorgungswirk
same Einmalzahlung für 2022.

•  Der Minderungsfaktor der ruhegehalts
fähigen Dienstbezüge muss wieder gestri
chen werden und

•  die Beihilfe im Ruhestand muss wie in an
deren Bundesländern mindestens 70 Pro
zent betragen.

•  Dazu kommt die Berücksichtigung der 
Rechtsprechung zur Alimentation des 
dritten und jedes weiteren Kindes und die 
Umsetzung des ausstehenden Urteils zur 
amtsangemessenen Besoldung.

Wir werden genau nachrechnen, ob wir 
durch die beschriebenen Entlastungspakete 
unsere Forderungen noch anheben müssen. 

Der Senator für Finanzen weist Forde
rungen nach höherer Besoldung und Ver
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sorgung immer wieder mit dem Verweis 

auf leere Haushaltskassen zurück. Doch 

es sollte deutlich geworden sein, dass sich 

die Alimentation der Beamt:innen nach der 

Verfassung und nicht nach den zur Verfü-

gung stehenden Haushaltsmitteln richtet. 

Leider zeigt die Erfahrung, dass Bremen 

in Fragen der Besoldung und Versorgung 

die Rechtslage häufig zu eigenen Gunsten 

interpretiert. Es liegt an uns allen, ob und 

wann wir unsere Forderungen durchset-

zen. Geschenkt wird nichts und ein Streik-

recht haben wir auch nicht. Aber darüber 

hinaus gibt es eine Reihe von zulässigen 

Maßnahmen und ganz am Ende müssen 

notfalls die nächsten Musterklagen ge-

führt werden.

Rentner:innen nicht vergessen

Wir können als Landesbezirk der GdP auf die 

Besoldung und Versorgung in Bremen einwir-

ken, weil die Zuständigkeit hierfür 2007 wie-

der auf die Länder übergegangen ist. Renten 

dagegen sind bundeseinheitlich geregelt und 

hier müssen wir auf Bundesebene tätig wer-

den, denn Rentner:innen werden bei den Ent-

lastungspaketen des Bundeskabinetts leider 

nicht berücksichtigt. Da klingt die Erklärung 

des Bundeskabinetts, nach der die echten Här-

ten bis hinein in „mittlere Einkommensgrup-

pen“ abgefedert werden sollen, schon fast wie 

Hohn. Natürlich steigen auch für Rentner:innen 

die Energiekosten und die Lebensmittelpreise.

Es ist schon merkwürdig, wenn diese 

Gruppe nur deshalb nicht berücksichtigt 

wird, weil sie zum 1. Juli 2022 eine Renten-

erhöhung von 5,35 Prozent erhält. Völlig 

vergessen, dass es 2021 keine Rentenerhö-

hung gab, und auch die aktuelle Inflati-

onsrate von über 7 Prozent scheint nicht 

relevant zu sein. In bestimmten Fällen 

führen individuelle Erwerbsbiografien 

zu geringen Renten, die kaum über der 

Grundsicherung liegen. Damit müssen 

Rentner:innen selbstverständlich Son-

derzahlungen aus den Entlastungspa-

keten erhalten. Wenn das zum heutigen 

Zeitpunkt noch nicht geschehen ist, muss 

ein weiteres Entlastungspaket beschlos-

sen werden.  I

JUNGE GRUPPE (GdP) MEETS JUNGE GRUPPE (GdP)

Jan de Vries, Vorsitzender der 
JUNGEN GRUPPE (GdP) Bremen

Die JUNGEN GRUPPEN der 

GdP Bremen und GdP Bundespolizeidirektion 

Hannover treffen sich zum Austausch

Nachdem unsere Treffen in letzter Zeit 

eher politischer Natur waren, nahmen 

wir uns am 1. April 2022 die Zeit, um uns mit 

der JUNGEN GRUPPE (GdP) der Bundespoli-

zeidirektion Hannover zu einem netten Aus-

tausch zu treffen. Zu Besuch kam die 1. Vor-

sitzende Doreen, welche frisch ins Amt ge-

wählt wurde. Insgesamt hat sich die JUNGE 

GRUPPE (GdP) der Bundespolizeidirektion 

Hannover gerade erst neu formiert. 

 Gestartet sind wir am Stern mit einer 

kleinen Stadtführung. Doreen selbst ver-

sieht ihren Dienst in einem großen Bahnhof. 

So lag es auf der Hand, dass das erste große 

Ziel der Hauptbahnhof Bremen war. Es fand 

ein spannender Austausch über die Proble-

me im Bahnhof, welche in das Aufgabenfeld 

der Bundespolizei fallen, und die Probleme 

im Bahnhofsumfeld, welche in das Aufga-

benfeld der Landespolizei fallen, statt. 

Vom Bahnhof ging es in die Altstadt. Was 

nicht fehlen durfte, war ein Besuch bei den 

Bremer Stadtmusikanten, dem schönen Bre-

mer Rathaus und dem Roland. Von der In-

nenstadt ging es weiter ins Viertel und von 

dort an die Weser. Vom Sielwall aus konnten 

wir einen netten Blick auf das Weserstadi-

on genießen und begaben uns dann in Rich-

tung Schlachte. 

An der Schlachte ließen wir gemeinsam 

den Abend ausklingen. Nun hatten wir auch 

einige Kilometer fußläufig hinter uns ge-

bracht und uns die Getränke reichlich ver-

dient. Nach vielen Gesprächen über unseren 

Beruf und vor allem unsere Ziele und Pläne 

in der Gewerkschaftsarbeit ging ein langer 

und ereignisreicher Tag zu Ende. 

Das nächste Treffen wird in Hamburg 

stattfinden, wo wir uns die Stadt mit all 

ihren Facetten zeigen lassen werden. Du 

möchtest auch dabei sein oder dich mit uns 

treffen? Dann melde dich bei der JUNGEN 

GRUPPE (GdP) Bremen. Wir sind auf diver-

sen Social-Media-Kanälen oder über unsere 

Geschäftsstelle erreichbar.  I

V. l.: Doreen, Max, Tobias, Jan, Bastienne und 

 in der ersten Reihe Maskottchen Sammy
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FRAUEN 
Siggi Holschen
Landesfrauengruppe

Die letzte Tagung der Bundesfrauengrup-

pe führte zu interessanten Arbeitsergeb-

nissen, die mich nachdenklich machten, vor 

allem in puncto:

Was haben wir Frauen seit dem 
Beginn von Corona erreicht?

Richtig, wir sind noch flexibler geworden, 

wir „wuppen“ die Belastungen, die Corona 

uns auferlegt.

Doch haben wir aus der Krise und ihren 

Folgen auch etwas gelernt? Oder noch bes-

ser gefragt, haben wir das, was Frauen aus-

zeichnet, „gewinnbringend vermarktet“? 

Das Motto der Bundesfrauenkonferenz 

2020 war: Wir sind laut in der Cloud!

Leider werden wir noch zu wenig gehört. 

Doch wir Frauen sollten nicht jammern und 

lieber versuchen, von unseren männlichen 

Pendants etwas zu lernen. Ein Beispiel sind 

Ausschreibungen. Die Kollegin liest sich die 

Anforderungen durch und zweifelt manches 

Mal, ob sie diese voll und ganz erfüllen kann. 

Hier könnten wir von den Männern lernen 

und selbstbewusster auf Neues reagieren. 

Nicht nur MANN kann alles.

Das Bremer Motto der hanseatischen 

Kaufleute WAGEN UND WINNEN gilt auch 

heute noch.

Frauen haben doch Attribute wie: 

Sie sind 

• teamorientiert,

• tolerant,

• organisiert,

• neugierig,

• genau,

• harmonisch,

• reflektiert,

• empathisch etc.

Zum Glück ist in dem kleinen Bundesland 

Bremen vieles anders. Dank unseres Innen-

senators Ulrich Mäurer, der bereits in seiner 

Partei ein Mentoringprogramm für Frauen 

ins Leben gerufen hat, werden ab Mai 2022 

zwei Frauen in der Polizei Bremen ganz 

oben in der Hierarchie ihren Dienst verse-

hen.  

Andrea Wittrock wird die Leiterin Einsatz 

und Petra van Anken die Chefin der Kriminal-

polizei und des Landeskriminalamtes sein.

Sie sind keine Quotenfrauen. Sie sind ein-

fach „verdammt gut“. 

Sie sind der Beweis für die von uns gefor-

derte „Bestenauswahl“!  I

Tagung Bundesfrauengruppe
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GdP-FACHGRUPPENSEMINAR „ZENTRALE DIENSTE“ VOM 27. BIS 29. APRIL 2022 IN TOSSENS

Die Mischung machts!
Peter Borrmann

Fachgruppe Zentrale Dienste

Sonne, Wind, nicht ganz warme Tempe-

raturen, spannende Gäste, viele Fragen 

und Antworten zu wichtigen Themen rund 

um die GdP und die Fachgruppe Zentra-

le Dienste – dies alles bot das diesjährige 

Fachgruppenseminar in Tossens.

Nach der morgendlichen Anreise und dem 

ersten Begrüßungskaffee in der Nordseeklau-

se legten wir auch gleich los. Auf uns warte-

te ein straffes Programm – auch dieses Jahr 

wieder von unserer Seminarleiterin Christina 

Brandes großartig vorbereitet.

Für den Nachmittag hatte sich Marie-Jo 

Fasse (Leiterin Abteilung Personal – Z 2) als 

Gast angesagt. Dafür erarbeiteten wir in drei 

kleinen Teams, unabhängig  voneinander, 

einen breit gefächerten Fragenkatalog. 

Nach der Mittagspause konnten wir dann 

die Leiterin Abteilung Personal bei uns be-

grüßen. Für die nächsten drei Stunden 

stand sie den Kolleg:innen Rede und Ant-

wort. Dies waren z. B. Fragen wie: 

Was wird getan, um Fachkräfte im Be-

reich Nichtvollzug anzuwerben und auch 

längerfristig (z. B. Fachkräftezulage) zu hal-

ten? Warum werden gleichwertige Stellen in 

anderen Bremer Behörden höher bewertet? 

Oder warum werden für Leistungsträger kei-

ne Zuschläge gewährt, obwohl der TV-L es 

vorsieht? 

Jede Frage wurde intensiv, aber nicht zu 

ausufernd mit Marie-Jo diskutiert. Unser Fa-

zit: Die Polizei ist in den meisten Bereichen 

unterbesetzt und es wird unsere Aufgabe 

sein, dieses immer wieder bei der Politik an-

zumahnen! Eine Zielzahl von 2.900 erachten 

wir dabei als nicht ausreichend, um die zu-

künftigen Aufgaben zu bewältigen.

Fragen, die sich aus der Diskussion er-

gaben und nicht umgehend beantwortet 

werden konnten, wurden von Marie-Jo mit-

genommen und werden von ihr zu einem 

späteren Zeitpunkt beantwortet. Alle emp-

fanden den Gesprächstermin als sehr infor-

mativ und wir würden uns daher freuen, sie 

auch zukünftig in der Fachgruppe begrüßen 

zu können.

Am Donnerstag übernahm dann der 

neue Fachgruppenvorsitzende Ramin Ka-

lali das „Zepter“. Ramin hielt im Seminar-

raum eine spannende Präsentation zum 

Thema „Wo stehen wir mit der Fachgruppe 

Seminarteilnehmer FG Zentrale Dienste

Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe

2022, Landesjournal Bremen, ist der

3. Juni 2022.

 

Artikel bitte mailen an:

klossi@onlinehome.de



6 Bremen | Deutsche Polizei 06/2022 DP

Marie-Jo Fasse stellte sich den brennenden Fragen

Zentrale Dienste und wo wollen wir eigent-
lich noch hin?“. Er motivierte uns mit sei-
ner mitreißenden Art, sodass wir im Laufe 
des Vor mittags unsere Kernthemen identi-
fiziert hatten. 

Was tut die Gewerkschaft für uns und wie 
können wir für die Mitglieder in diesen Be-

reichen Verbesserungen herbeiführen? Wir 
erinnerten uns an den Slogan „Samstags ge-

hört Vati mir“ aus den 60er-Jahren, die Ein-
führung der Fünftagewoche und 40 Stun-
den, 30 Urlaubstage, Mutterschutz, Kündi-
gungsschutz oder aber Verbesserungen im 
Arbeitsschutz. Spätestens bei diesen The-
men dürften wir hoffentlich auch den letz-
ten Skeptiker überzeugen, wie wichtig Ge-
werkschaftsarbeit ist!

Neben der Neumitgliederwerbung war 
auch das Halten und nachhaltige Begeistern 
der Bestandsmitglieder ein wichtiger Punkt: 
„Wie können wir die Kolleg:innen zu Fans 
der GdP und nicht zuletzt unserer Fach-
gruppe machen?“ Themen wie Nachhaltig-
keit und E-Mobilität, Aus- und Fortbildun-
gen im Bereich Vollzug und Nichtvollzug 
sowie die voranschreitende Digitalisierung 
werden in den nächsten Jahren im Fokus un-
serer Fachgruppenarbeit stehen. Gerade die 
FG Zen trale Dienste hat das Potenzial, The-
men zusammenzuführen und voranzutrei-
ben. Themen, die alle Direktionen beschäf-
tigen, denn die Zentralen Dienste sind das 
Herz, ohne die kein Auto fährt, kein Funk-
gerät quakt, keine Fortbildung läuft, kein PC 
hochfährt und kein Umzug stattfindet.

Bei dem diesjährigen Fachgruppense-
minar sollte nicht nur der Kopf angestrengt 
werden, sondern es musste sich auch kör-
perlich betätigt werden. Der neue Fachgrup-
penvorsitzende mit seinem Team überrasch-

te nahezu alle mit der Idee, den Nachmittag 
im nahe gelegenen Kletterpark zu verbrin-
gen, der extra für uns die Öffnungszeit et-
was verlängerte. Zur Wahl standen drei 
Schwierigkeitsgrade, die den Teilnehmen-
den alles abforderten, total Spaß brachten 
und bei einigen für erhöhtes Adrenalin sorg-
ten! Zur Belohnung wurde danach auf der 
Anlage gegrillt und das eine oder andere 
Kaltgetränk zu sich genommen.

Am abschließenden Freitag stand eigent-
lich der Besuch des ehemaligen Landes-
vorsitzenden Jochen Kopelke auf dem Pro-
gramm. Dieser musste leider kurzfristig sei-
nen Besuch absagen. Er wird den Besuch bei 
einer der nächsten Fachgruppensitzungen 
nachholen.

Genug zu tun gab es dennoch und Lange-
weile kam nicht auf, da wir uns ersatzweise 
mit den Anträgen zum diesjährigen Landes-
delegiertentag befassten. Viele von den An-
wesenden in Tossens sehen sich bereits am 
19. und 20. Mai zum LDT wieder.

Ein gewerkschaftlicher Situationsbericht 
vom Mitglied des GLV, Oliver Thies, beende-
te dann den offiziellen Teil des diesjährigen 
Seminars. Nachdem wir uns für den Rück-
weg nach Bremen bei einem wie immer or-
dentlichen Mittagessen gestärkt hatten, tra-
ten wir geschlossen den Heimweg an.

Alle waren sich wieder einig: Wir sehen 
uns nächstes Jahr wieder – auf dem Fach-
gruppenseminar der Zentralen Dienste! IIm Klettergarten
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